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Altere Dandwerksgebräuche >Daudwerkslöhne und Lebensmittclpreise
in der Derrschaft Wiesbaden.

Von Th. Schüler. (Echiutz.,

Von d n̂ Zerwürfnissen . die sich innerhalb der Zünfte
gegm M 'tte des 18 . Jahrh mderts brmerklich machten von
der Unusried nheit w gen geri g n Verdienstes und dem
ne d sch n Hinblick aus andere H indwer er waren auch die
Schreiner nicht unberührt geblieben . Ihre Mißgunst
geg nüber d n Gl s rn denen sie das Recht zum Anfertigen
der F nsterrahm n absvrechen wol t n ist erwähnt . Inner»
halb der eigenen Genossenschaft machten dir willkürlich von
den Zunftmeistern in den Jahren zwischen 1710 und 1750
anges tz'en Gebühren für da? Meisterwürden viel böses Blut.
W hrend b s um 1710 17 oder 18 fl . üblich waren , wurden
1748 von Balthasir Schmidt 80 fl .. 1745 von Daniel Stüber
40 fl ., 1746 von Anton Geyer , der nachher nach Pensyl-
vanien auSwandcrte , 35 fl ., von Andrea ? Mahr 50 fl .,
1719 von Michoel Stiehl in Bierstadt 25 fl . und 1750 von
Ludw g Hild wieder 19 fl . erhoben . Die Landschreiner glaub-
ten sich von den Stadtschreinern zurückgesetzt und beschwer¬
ten sich 1752 darüber , daß sie zu den Gelagen -bei Auf¬
nahme junger Stadtine 'st 'r von der Zunft nicht eingeladen
wü den . Da sie den Zunftmeistern Michael Gntermann und
Giorg Fuss n er uno d n ich« Rechnungsführung n chag en,
so kam es gegen diese zu einer Untersuchung , bei der auch
Peter Kohlberg und Balthasar Schmidt verhört wurden.
Es stellte sich heraus , daß Phil . Ludwig Grimpe und Jakob
Knadl v- n Mosbach sowie Peter Seligmaun von Schierstein
du Bewegung der Landmeister gegen die Stadl meiste in
der Hotfn ' Ng angezettelt hatten , in der neu zu bichenden
Landme 'sterzunft eine führende Rolle spielen zu können.

Durch die Erneuerung der Zunftartikel für Schreiner,
Schlosser und Büchsenmacher im Jahre 1788 , die am
Tage Matthäi (21 . September ) ihre Zusammenkunft haben
sollten g â'bte die fürstlich nassau -usingensche Regierung
den Zwistigkeiten ein Ziel zu setzen. Ehrbares Austreten
und höfliches Benehmen der jüngeren gegen die älteren
Meister solle an die Stelle alter Mißbräuche und unge¬
schliffener Redn treten . Den einheimischen Schreinern wurde
ein eichener oder nußbaumener Kleiderschrank von 7> 2 Fuß
Höhe mit siebenzöl igen Kugeln und gebrochenen Ecken als
Meisterstück vorgeschrieben , während auswärtige „auf die
Ecken und in die Mitte (des Schrankes ) noch eine erhobene
Läsine mit Verkripfung " machen sollten . Das Meisterstück
der einheimischen Schlos 'er und der Meisterssöhne bestand
aus einem gs .bmi d ten St b ntürschloß mit einem Schlüs.
sel und zwei Riegeln „in englischer Art ", das der aus¬
wärtigen in einem Haustürschloß und das der Büchsen¬
macher aus einer Scheibenbüchse . Das . Meistergeld für
Fremde betrug dreißig , für Einheimische fünfzehn Gulden.

Zur Unterhalt ng kranker Nebengesellen waren nach
Vorschrift der Zunftartikel jedem Gesellen wöchentlich zwei
Pfenn g vom Lohn abzuziehen . Diese Kraukenkassebeiträge
erhöhten auf den Vorschlag der beiden Altgesellen Gottlieb
Gerlach aus Königsberg und Karl Heige aus dem Gotha-

ischen di ? Schreinergesellen im Jahre 1805 freiwillig . nach¬
dem sie sch mit ihrem Zunftmeister Johann PH lipp Poths,
der in Pol n l.n > R>ßiand g wandert wir . ins Einvernehmen
gef tzt betten . Da die Schceinergesel en gegen andere Prä¬
ses ion st n dn ansehnlichen Wochenlohn von vier bis fünf
G lden , „wohl auch mehr ", bezögen , so lasse es ihr Stolz
n cht zu , daß arbeitsunfähige Mitgesellen in Hospitälern
un 'erg bracht würden oder dem Publikum durch Betteln
zur Last felen : sie sollten in Zukunft vom Herbergsvater
im Wirtshaus verpflegt werden . Dazu gab jeder Geselle
monatlich sechs Kreuzer , im ersten Vierteljahr aber das
Dreifache Dagegen wurde das herkömmliche „Hobeln ", eine
Z dr , d e der au ? der Lehre tretende Geselle den älteren
Gesellen geben mußte und aus 12 biS 15 Gulden kam,
abgeschasft.

Mit den Wogen - und Hufschmieden , oon denen sich
die Schlosser unausgesetzt beeinträchtigt glaubten , hatte zu
Anfang des 18. Jahrhunderts Fürst Georg August Samuel
von Nassau -Idstein die .Waffenschmiede und die Wagner
zil einem Zunftverband vereint und ihren Jahrestag auf
Dienstag nach Lstern festgesetzt. Ein Junge sollte in zwei
Lehrt 'bmn nicht über 30 Gulden Lehrgeld geben und nach
dregchr gr G sellenzeit sein Meisterstück machen dürfen.
Gsllen b'e ohne Ursache aus der Arbeit traten , wurden
mit einem Gulden und zwei Maß Wein bestraft : dieselbe
Strafe traf den Meister , der einen solchen Gesellen in
Arbeit nahm . Als Meisterstück hatte ein Schmied einem
Füllen , das noch keine Eisen auf den Hufen gehabt , nach¬
dem er diese begehen, ohne Maß vier Eisen zu machen und
aufzi 'schlagen . Für jedes Eisen , das zu weit oder zu eng
war . und für jeden Nagel , den er mit dem Hammer oder
der Za - g" wieder zog . mußte er den aufsichtführenden Mei¬
stern ein Merml W in geben . Fertigte er aber ein ganz un-
pes 'end .'s Eilen oder zog er zwei oder drei Nägel , dann
war er gehalten , ein weiteres Jahr zu wandern . Zweitens
hatte er ein Paar Räder mit neuen Eisen zu beschlagen,
den-n er nur eine Schiene gemessen hatte . Dann sollte
er die Röder wegstl 'en . damit er keinen weiteren Augen¬
schein nehmen könne , dm Schiene anfertigen und also auf-
l g n . , daß sie im Beschlagen recht ankeinander zutreffen.
W nn aber daran eine Schiene oder Nagel fehlen wird,
soll er für jeden ein Viertel Wein zur Strafe geben,
e ? eb "r an nl 'em fehlen wird , soll er in die Unkosten ver¬
fallen sün und das Handwerk besser zu lernen ausgewiesen
werden ."

Von dem Waffenschmied wurde „ein Breitbeil in die
Dreiang l im Win 'elmaß und eine Zwecchaxt , alles ohn-
gem .'ls n ", als Meisterstück verlangt.

Dn Wagnwn war anfgegeben , „ einen Schubkarch mit
Brettern zu macken d ß er Wein halte und mit nicht mehr
denn mit vier Nägeln eingeschrenkt sei," dazu ein Rad mit
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acht Speichen und vier Felgen ; ferner zwei Karrenräder,
je mit sechs Felgen.

Ein Znziehender konnte sich mit fünf Gulden in die
Zunit dieser drei Gewerke einkaufen . Wurden fremde Mei¬
ster bei einer Arbeit im Oberamt ertappt , hatten sie es mit
fünf Gulden , halb der Herrschaft und halb der Zunft , und
mit einem Maß Wein für den Oberamtmann zu büßen.
Jdw Meister sollte bei sflnem Handiverk bleiben und keinem
and ren um geringeren Lohn die Arbeit wegnehmen bei zwei
Gulden Strafe ; auch sollte kein Meister die von einem
anderen ang -fangene Arbeit übernehmen und fertig stellen,
bevor der andere seine Bezahlung erhalten habe, gleich¬
falls bei zwei Gulden Strase.

Nach Artikel 29 der Zunftordnung betrug der Lohn
der Schmiede u . a. : für das Beschlagen eines Stückwagens
mit neuem Eisen 5 fl . und ein halbes Viertel Wein , mit
altem Eisen 2 fl . 22 Albus und ein halbes Mertel Wein;
für das Beschlagen eines großm neuen Wagens mit neuem
Eisen 10 fl ^ind ein halbes Viertel Wein , mit altem Eisen
5 fl 15 Mbus und ein halbes Viertel Wein ; ein Paar
Pflngflsen hinten zu erlegen 15 Albus , vorn zu erlegen
10 Albus : ein neues Hufeisen zu schmieden und aufzu-
schlagen , je . nach seiner Schwere , 6 bis 8 Albus : für An¬
fertigung einer neuen Bindkette von Schmiedeeisen 3 fl,
einer Ringkette 20 Albus , einer .Knhkette 12 Mbus . ein
Paar neuer Z"gketten l fl . 15 Mbus : einen Kettenring
zu schweißen kostete vier Pfennig : einen zweispännigen Pflug
zu dengeln ein Viertel Kortel ; ein Pferd das ganze Jahr zu
beschlagen 3 fl . 10 Mbus : einem Pferd zur Ader zu lassen
oder ihm das Maul zu putzen 2‘ /8 Mbus usw.

Die Wagner erhielten für einen neuen Wagen mit
Schemel und Ringen 11 fl ., für einen Lastwagen 12 fl .,
für einm schweren Leiterwagen 11 fl . und je ein Viertel
Wejn . für einen Lastkarren 3 fl . 16 Mbus ; für ein Paar
schwere Räder 4 fl . 10 Albns , für ein Paar leichtere oder
Kutschenräder 3 fl ., für ein Paar Pfl "gräder 21 Albus;
für einm Vorder - und Hinterpfl g mit Rüster 2 fl 10 Albus,
für leine neue Egge 1 fl . 15 Mbus ; für ein langes Pack-
karrcngestell 2 fl . ; für einen neuen Schubkarren mit Bäumen
und einem Bogen über dem achtspeichigen Rad 1 fl . 10
Albus : für einen neuen Schubkarren mit Brettern 1 fl,
für eine Deichsel 12 Albus ; für das Einziehen einer Felge
6 Mus : einer Speiche 2 Albus ; einer neuen Achse 22»/,
Albus usw . 1 2

Die Lehrzeit der Schmiede und Wagner währte zwei
Jahre . Das Lehrgeld durfte nicht über 30 Gulden be¬
tragen . Ein zweiter Lehrling konnte von einem Meister
erst eingestellt werden , wenn der erste im zweiten Jahrlernte.

Im Jahre 1723 trennten sich die Landmeister von den
Stadtmeist -rn und hingen ihr .Zunftschild in Erbenheim
an der „Krone " auf . Eine 1737 beabsichtigte Verlegung
der Zunftstube nach der „Stadt Frankfurt " oder dem
„Ritter " in Wiesbaden fand die Genehmigung der Behörden
nicht , weil der Pächter des herrschaftlichen Gasthauses zum
„Einhorn " zur Haltung der Zunftstnben privilegiert sei.
Man blieb deshalb weiter in der „Krone " zu Erbenheim,
bis 1715 der „Herr Datier " Reinemer das Schultheißenamt
übernahm und die Wirtschaft aufgab . Aus dem gevlant -n
Überzug nach Biebrich in den „Ravven " wurde es aber
auch diesmal nichts , man zog in Erbenheim in das herr¬
schaftliche Wirtshaus.

Bon besonderem Interesse dürfte sein , daß die Wagner¬
meister der Herrschaft Wiesbaden in älteren Zeiten einer
rheinischen Zunft angehörten , die sich über die Orte an
be'den Ufern des Rheins von Hagenau bis Bingen erstreckte
Anfangs November 1729 stellten sich zwei Abgesandte der
Mamzer Wagnerzunft in Wiesbaden ein , um die dortigen
Wagner für den 15 . November zum sog. Freiheitstag in
Mainz einzuladen . Wie der Amtmann an die Landes¬
regierung berichtete , zeigten sie ein Protokoll von 1651
vor , in dem die Wagnermetster der Herrschaft Wiesbaden
als Mitglieder jener rheinischen Zunft eingetragen waren.
Er habe jedoch im Hinblick darauf , daß , als vor drei Jahren
in Frankfurt , wo damals die Zunftkahne dieser rheinischen
Wander -Bruderschaft gewesen , die nicht erschienenen Zünfte,
darunter auch die Wiesbadener , „ausgetrummelt und als
des Handwerks unfähig öffentlich ausgerufen " worden
wären , keine Veranlassung vorliege , außerhalb Landes Un¬
kosten zu machen , den Wiesbadener Wagnern das Erscheinen
in Mainz verboten . Weitere Nachforschungen ergaben , daß
„die Meister und Gesellen des löblichen Wagnerhandwerks
in Städten und Dörfern an beiden Gebirgen des Rhein¬

ström ? von Hagenau bis gen Bingen " auf Martini 1599
„in ziemlicher Zahl " zu Landau versammelt gewesen waren,
um ihre alten hergebrachten Ordnungen zu erneuern und
zu verbessern . Die Erschienenen wählten unter sich einen
Schultheißen , zehn Meister und zwei Gesellen als Hand¬
werksgericht und zwei Meister als Fürsprecher für die,
d>e nicht selbst das Wort zu führen vermochten . Der älteste
und bestbelohnte Rädermacher oder „ Handknecht" srug laut,
ob allerorts dem H nt werksgebrauch nächgelebt werde . Dann
forderte der Schultheiß die Anwesenden auf , an ihn heran-
zutrcten und vorzubringen , was gegen den Handwerks¬
gebrauch verstoße und straffällig sei . Jeder einzelne mußte
an des Schultheißen Stab greifen und geloben , das zu
tun und zu halten , was das ehrbare Gericht zum Guten
des Handwerks beschließe , auch nichts zu verschweigen von
dem . was ihm als strafbar bekannt geworden sein . Artikel
4 der Zunftordnung gab dem Gericht Macht , alle Irrungen,
Hader . Zank und Spann zu schlichten und zu bestrafen,
unter d 's Handwerks Jnsiegel Urkunden auszufertigen , gute
Ordnungen einzuführen und Mißbräuche abzustellen . Artikel
5 bis 7 besagen folgendes : An den Orten , an denen sie den
Frecheitstag al !e drei Jahre halten , sollen sie mit offenem
Spiel , Trommeln und Pfeifen ein - und aus,ziehen , und
ztvar in folgender Ordnung , voraus soll gehen der alte
Scbuklheiß der die verflossenen drei Jahre das Amt ge¬
habt einen Stab in seiner rechten Hand ; ihm folgen die
zw 'fls vom Gericht und diesem der neue Schultheiß als
Fähnrich , der soll tragen das gewöhnliche fliegenve Fähn-
lem mit dem 'Zeichen des ehrbaren Handwerks ; an seiner
Brust soll der Fähnrich tragen ein silbernes Schild , darauf
auch des Handwerks Gewerk , das , wie im Jnsiegel , ein
silbernes Schi d, auf demselben ein aufrecht stehendes Männ-
lem mit einem Wagner -Beil in der Hand und vor sich ein
Rad zeigt . Artikel 12 der Zunftordnung schreibt vor : Wenn
mebr -re Meister in einem Ort wohnen , sollen sie im Preise
Gleichheit halten und keiner seine Arbeit wohlfeiler weg¬
geben als der andere bei Strafe eines Guldens . Artikel 13:
Keinem Bürger oder Bauer soll gearbeitet werden , der
einem Meister geld schuldet, bei Strafe eines halben Gul¬
dens . Artikel 17 : Es ioll kein Meister einem Nach- oder
Scharfrichter ein sondersich Rad , Übeltäter damit zu strafen,
anders zustellen . als wie er es den Bürgern oder Bauern
gcht, ihm auch keine Brechen fertigen , noch die Naben
abschne'd-m , oder sonst etwas dazu Hessen; auch da ein
Nachrichter , einen Galgen auf ein Rad zu machen , einen
Bobrer haben woflte , keinen dazu leihen oder geben , es
geschähe denn auf Geheiß und Befehl der Obrigkeit ; auf
solchen Fall mag man einen geben , aber nicht wieder an¬
nehm m, sondern Bezahlung dafür begehren . Artikel 18:
Es soll kein Meist -r und Gesell unter uns ein Rad oder
Hochgericht nicht helfen aufrichten oder einige Anleitung
dazu geben , ob ihm schon solches zu tun von seiner Obrig¬
keit auferlegt und befohlen wäre . In solchem Fals soll
er klagm und bitten , daß dieses wider Handwerksgebrauch
wäre Wäre aber einer , der solches mutwillig verbricht,
demsclb 'm soll das Handwerk , so lang er lebt , verboten
sein . Sollte er aber dazu von der Obrigkeit gezwungen
werden , soll er in eine hohe Strafe verfallen . Artikel 19:
Jeder in diesem Kreis wohnhaft , der begehrt , Meister in
unserer Bruderschaft zu werden , soll als Meisterstück einen

anzen Wogen , einen Pflug und ein Pfluggeschirr auf
as sauberste und beste machen . Ist es bei der Besichtigung

durch vier Meister als gut befunden worden , zahlt er vier
Gulden für die Erlaubnis , Gesellen zu halten . Schließlich
soflten alle Namen der Meister und Gesellen , das einge-
gangm ? Fahnen - . Lehr- und Strafgeld , die Namen der
gewähltn Schultheißen . Gerichtsuerionen und Fürsprecher
in ein un Protokoll ausgezeichnet werden . Als Fahn -n- oder
Zunflgeld gab jeder Meister einen Gulden und für das
Einschreiben einen haBen Gulden , jeder Gesefle einen Wochen-
lnhn bezw . vier Maß Wein , ein Lehrknecht beim Aufdingen
für zwei Fahre einen Gulden . War alles geregelt , dann
sollte der neue Schultheiß Fahne und Zunftschild , der älteste
Meister d>e Handwerksktste mit Büchern und Jnsiegel an
sich nchm n und bis zur nächsten Zusammenkunft verwahren.
Diese Ordnung mit dem Stadtflegel zu bekräftigen , baten
Schultheiß Jakob Wagner und Meister Michael Geyer , beide
von Mainz , im Beisein einiger anderen Meister den Rat
der Stadt Landau , was am 16. November 1599 geschah.
Diese Ordnung fand die kaiserliche Bestätigung.
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Die älteren Sckulverhältniffe
des Dorfes Laufenselden.

Wie allenthalben war auch hier seit lancier Zeit die
Sckule eng mit der Kirche verbunden . Laufenselden ist in
früheren Zeiten Parochialschule (Kirchenschulesgewe'en . Pfar¬
rer Chun - (1668—1706) spricht sich in einer Eingabe an
den Referat -Kommissar zu St . Gvar über die Laufenseldener
Schule also aus : „Ew. Hochwohlgeboren ist die bewandnus
hiesiger Schulen zu Laufenselden bekannt , daß selbige von
nnnachdenklichen fahren von Literatis bedient worven , so
(erl weißlich laut Kirchen- und Saalbücher auf die Pfarrei
Ackerbach promovieret worden.

Das Salarium ist ständig 67 fl., den Gulden zu 3
Kofst st ct ge echn-t, von je^em Kind iahres 2 Kopsstück Schul¬
geld, samvt einem Karren Holz. Äcker und Wiesen vor
2 Kühe nach Notdurft . Das Glockenamt ist absonderlich,
hat auch seine absonderliche Belohnung — wills ein Scbul-
mister nicht bedienen , so verricht ' ts ein gemeiner (Bürger ).
Nachdem aber in vor ' gm Kriegsjahren ab anno 1636 der
Flecken Laufenselden sogar ruiniert worden , daß sich weder
psarrer n'och Schulmeister mehr erhalten können, hat man
nach dem Friedensschluß , da die Kirchen-Censiten meistlich
bis auf etliche und dreißig fl. verdorben , in anno 1656
denen noch wenigen Kindern zum besten, einen Laicum, so
nur teutich schreiben und lesen kann, nahmen ? Jost Francken,
so die Schule bis dato noch bedienet , annehmen müssen.
Weile aber nunmehr die Censiten 67 fl. wieder vollkömm-
lich in Gang gebracht, das .Kirchspiel sich auch wieder auf
60 paar Eheleuten vermehrt , und ab anno 1660 in 14
Jahren — 207 Kinder , laut Kirchenbuchs getauft worden,
daMon 6 gestorben, die übrigen meistlich Schultüchtig und
in wenig Faßten Schultüchtig werden , auch kmn Ort in
der Niedergrafschaft so gelegen, da auf 2 stunden gleich¬
sam in eirculo 9 Pfarrer wohnen , die meistlich Schul¬
tüchtig? Kinder baben , und nirgends füglicher bei diesen
schweren Zeiten ihre ingenia . ob sie zum Studieren cavabel,
zu exvloiren die Kosten zu bringen können, den Bersucbhalber
aucki viele in der Gemeinde einen Literatum teststeriren.
Alß baben mich unterschriebenen Pastor . Herr Schultbeis,
Vorsteher und etliche von d"r Gemmns gebeten , eine Sublic.
an Ew Hockwohsgeboren abmfassm upd bei d"m Hochfürst-
litben Consistorio befö-d-rTch zu sein, daß dws"r Laicus an
einen andern ort . etwa nach Gronau , so seht soll vncand
werden und b"staAung ist 9 fl . an geld 9 Mainzer Malter
Korn , ohne 3 Reichstbaler , 3 Maß Wein, wie auch das
Schulgeld und Holz von den Schulkindern dabev er sich nach
notturft mit seinen wmigen l"utm außbringen könnte trans-
feriret und diese Schule mit einem Literasts wiederumb
erseht werden möge." Emvfoblen wird der Sohn des ver-
stoe-benen Piarrers zu Breithardt : Pbilipv Schlosser, von
dem be-worgehobeu wi-d daß er in Latein , in Arithmetik
und Musiea giialistzieret sei. Eine von Pfarrer Cbun ver¬
faßte Anklageschrift gegen den genannten Schulmeister Jost
Franck  ist mit unterzeichnet von den Pfarrern : Justus
Kröckius  zu Holzhausen auf der Haide. Johann Peter
F r o b w e i n zu Gronau , Johannes Dubenbach  zu
Hohenstein. Daniel Chnu  zn Dickschied. Offenbar war es
den Geistlichen damaliger Zeit in erster Linie um billige
Ausbildung ihrer Söhne zu tun . Jede Neubesehung der
Schnlstelle ist die Ursache von Streitigkeiten zwischen dem
Geistlichen und der Gemeinde . wml sich diese dem Bestreben
des Pfarrers , einen Lateinschullehrer an die Stelle zn brin¬
gen. in den meisten Fällen widersetzte. Besonders heftig
entbrennt dieser Streit , als 1741 Kandidat theolog Kobbe
von Schlangenbad , des gewesenen Burggrafen Sohn , die
Stelle e hasten sollte . Auf Grund des Widersvruchs der
Gemeinde wird d>e bereits verfugte Bestallung Kobbes auf¬
gehoben. Daraufhin wird von dem Fürsten Carl im Juni
1720 auf die Instruktion hing "wi?sen. „wonach sich Unsere,
von Gottes Glichen Carln , Landgraf zu Hessen etc. etc.
Jnspeetores Stahlschmidt und Birkenhaner zu St . Goar
bei denen Landesvii ' tationibus uns sonsten zu richten ."
„Was aber die Bestellung deren Schulmeister ans denen
Dorfen angeltet ." heißt es in dem fürstlichen Schreiben
Weiler, „so sollen unsere Jnspeetores sich von denen Pre¬
digern und Gemeinden 2 Subiecta in Vorschlag bringen
lassen und sodann den besten davon digiren lauswählen)
und in Unserem Namen confirmiren (bestätigen ). Sollen
Sie Unsere Jnspeetores mit gehöriger Sorgfalt alle ? der¬
gestalt tun und bewerkstelligen, wie es zur Ehre Gottes,

Unserer gnädigsten Zufriedenheit und zum ersprießlichen
Wohlstand der Kirchen gereichen mag ."

In der Kirchenrechnung vom Jahre 1600 finden wir
zu dem Posten „Schulmeisters Lahn", der sonst 33 fl. 6 Alb.
betrug lhierzu kominen von Reckenroth. damals Filiale von
Laufenselden, noch 21 fl. 22 alb . 4 Heller ) die Fußnote:
„Ist dießmahl an des Schulmeisters Pauli Kreuters  Be¬
soldung abgang 8 fl . 7* 2 Alb ., weil er seines Dienstes er¬
laßen worden , als er 3 viertel Jahr gedient ." Zur Zeit
des Pfarrers Johann Caesar — etwa 1614—1632 Pfarrer
zu Laufenselden — wird der Schulmeister Thomas  genannt.
Krenter und Thomas , Ende des 16. und anfangs des 17.
Jahrhunderts , sind die Namen der beiden ältesten von mir
auigesundenen Lehrer des Dorfes . Unter dem Pfarrer Chun,
1669—1706, wi kt in La" f 'nselden der vorn g nannte L-chrer
Jost Franck. der 1658 angenommen wurde , nachdem vorher
1 Jahr lang kein Lehrer in Laufenselden gewesen. In einer
Eingabe an das Konsistorium im Jahre 1741 — Streit
um Kobbe — wird das Ab sterben des Schuldieners Roth
erwähnt.

Im Jahre 1787 setzte sich die Besoldung des Lehrers
ans scstgmden Teilen zusammen : Der Lehre«' hatte an pacht¬
freien Gütern 47/i6 Kasseler Acker, 8’/4 Ruten Land , „so
mit der 10. Garbe zehntbar ", 1*/ , Ackler. 3 Ruten Wiesen,
*/* Acker 6i '2 Ruten Räder . I3/, Acker 43/ , Ruten Garten,
benebst der Gräserei vom Kirchhof (1 Kasseler Acker — 95»'8
unserer heutigen Met r -Ruten ). Außerdem erhielt der Lebrer
aus hiesigen .Kirchenkassen an Besoldung 42 Gulden 43>'8
Kreuzer Frankfurter Wahrung und von iedem Hausgeses¬
senen Mann ein sogenanntes Glockenbrot, und von jedem
Begüterten auch eine Glockengarbe Korn , und von der
Reckenrother Kirche — damals Filiale von Laufenselden —
21 Gulden 22 Alb. 4 Heller . Äkzidentien waren an den
Lehrer zu entrichten : Von einer Taufe 40 Kr., von einer
Kop"laNon 30 Kr., von der Leiche eines Mten 30 Kr . und
2 La b Brot eines Kindes 20 Kr. und 1 Laib Brot . Jedes
zur Winiersch'ile gehendes Kind mußt ? täglich „2 Kliebern
Holz zur Befeuerung der Schnlstube mitbringen ." Die alte
Schule stand neben der Kirche auf dem heutigen Schul¬
platz. Der Lehrer bewohnte nur das oberste Stockwerk;
der untere Stock wurde von der Gemeinde bei Verstei¬
gerungen , Verkauf von Gütern und sonstigen Herrschaft¬
lichen Angelegenheiten benutzt.

Im Jahre 1825 wurde von dem Zimmer - und Amts¬
werkmeister Johannes Bock die neue Schule am Recken¬
rother Weg erbaut , ein stattlicher Bau , der drei Lehrsäse,
zw i L h erwohn 'ngen . Bürgermeister -Bureau und V r̂somm-
lungssaal für die Gemeinde enthält . W. W.

®*>S>

Allerlei Wunder- und Raubernnltel
aus alter Zeit.

Aus Fürstlich Wiedischen Archivakten mitgeteilt
von w. Kwok, Dierdorf.

Bei meinen heimatgeschichtlichen Forschungen im Fürst¬
lichen Archive zu Neuwied, zu dem mir seit Jahren in
dankenswerter Weise der Zugang gestattet wurde , fand ich
u . a . ein hochinteressantes Aktenstück mit der Aufschrift:
„Allerlei Künste und Remednren ." Es stammt
ans der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und enthält
eine stattliche Zahl von wunderbar wirkenden Schuh- und
Heilmitteln , wie sie damals im Schwange waren und
gewiß auch von manchen noch geglaubt und angewandt
wurden , wenn ihre Wirkungslosigkeit nicht gar zu flach
ans der Hand lag . Die Sammlung verdankt ihre Ent¬
stehung dem damals regierenden Grafen und späteren
Fürsten Alexander von Wied-Neuwied , der in mancher Be-
z' eh'mg viele seiner Zeitgenossen überragst und unermüdlich
in der Sorge für die Wohlfart seines Landes war . Darum
zieren auch mit Recht die Worten „Zu groß , um ersetzt,
zu gut . um vergessen zu werden", die Gruft , in der er
ans dem Neuwieder Friedhöfe dereinst zur letzten Ruhe
gebettet wurde . Bei seiner Vielseitigkeit wandte er auch
ein besonderes Interesse der .Heilkunst zu und ließ eine
umfangreiche Sammlung von allerhand Heilmitteln u . dergl.
anleg -m . Viele Leute aus allen Ständen , Ärzte, Apotheker,
Geistlich«, Lehrer , Förster u . a . haben dazu ihre Beiträge
geliefert , von denen der umfangreichste wohl der des damals
in Neuwied seines Amtes waltenden Rabbiners Da za-
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rus Salomon ist. Schon die Überschrift und Vorrede
sind recht bezeichnend, weshalb ich sie hier im Wortlaut
folgen lasse:

Auszug
einiger Künsten und Remediorum aus des König* Salo-
mons Schrifsten , welche meistens der oberste der Teufsel,
genannt Asmodi , demselben entdeckt hat.

Zu Deutsch übersetzet von Lazarus Salomon,
Inden -Rabbiner zu Neuwiedt.

Dem Hochgebohrncn Reichs-Grafen und Herrn , Herrn
Orisdrick Alexander , Regierenden Grafen zu Wiedt,
Herrn zu Runkel und Isenburg.

Hochgebohrner Reichs-Graf,
Gnädigster Graf und Herr!

Dieweilen zur Genüge bekannt , daß Ew. Hochgräfliche
Exeellenz besonder Lust und Vergnügen an allerhanv Künsten
und Wissenschaften haben : Aus der Ursache erkühne ich
micki. Höchsldemselben in tiefster Submission diese Künste'
und remedia , welche meistent Heils der Oberste der Teuffe-
len , von uns genannt TAsrnoclai, dem König Salomon
offenbahret hat , und hernach aus dessen Schriften sxesr-
p 'ret worden , dann , als Alexander Maxnus Jerusalem
erobert , hatten dessen ?raecepdor ^ ristorelss solche in
des Salornons lüibliotbec gefunden , und sind also da-
dnrcb an Tageslicht kommen. Nicht zweifelnd . Ew . Hoch-
gräft dE>' Exzellenz werden diesen wenigen Blättern einen
gnädig ^en Blick gönnen , und inich Höchstderselben ferneren
hohen Gnade und Schutz geniesten lassen. Der Allerböchste
welle Ew. Hochgräfl . Exeellenz sammt dem Hocbgräflich
Wicdrschen Haus in hohem Wohlsein erhalten , und gleich
einem anmnthsnoll "n Baum zum besten aller gefreven Unter-
thonen , bist ans die sväthe Nachwelt klorieren lasen, welches
mit andäch' igern Gebätt von Gott stets bittet und von
Hertzen wünschet,

Hochgebohrner Reichsaraf,
Gnädigster Graf und Herr,
Ew. Hock' gr ' sl chen Exeellenz

unterthänigstcr
Lazarus  Salomon

Inden -Rabbiner
dahier

Zunächst bietet der Schreiber «ine Anzahl von Schutz¬
mitteln gegen allerlei Gewaffen , die uns in der gegen-
wärt ' gen Kriegszeit wohl in erster Linie interessieren
dürften:

1. Dan kein Gewehr  durchgehet , verhindert man,
wenn man eine Schlangenhaut um den Leib bürdet und
selb ge bei sich trägt.

2. Vor allerlei Gewehr  beschirmt zu sein, muß
man schreiben diese heiligen Buchstaben (hebräisch) auf
Pergament , welches kauscher ist, und ans die Art , wie die
Sch' eibar die Tanra (Thora . Ge êtzesrolle) schreiben. Der
Sckireber muß sein rein an Kleidern , 3 Tage und 3 Nächte
nacke'nander fasten, seinen Leib im Wasser reinigen , und
solches schreiben an einem reinen Ort , und muß solches in
weites Tuch eingenäht sein samt einem Kraut Nagelwnrzel,
welches Kraut ein Jude ausgraben muß , und alsdann an.s
den bloßen Leib gehangen.

3. A's ein anderes „bewährtes Mittel vor das
Gewehr " , welches auch in Salomons Schr 'sten erfunden
worden , w-rd empfohlen , gewisse heilige hebräische Buch¬
staben ans Pergament zu schreiben und selbiges, eingenäht
in ein weißes Tuch, an den Leib zu hängen.

4 Alle Morgen, wenn man ans dem Bette anfstehet,
soll man sagen : „Es mag sehn was vor ein Gewehr es
Will, ein Schwert oder eine Büchse, ja alle das Gewehr
in der Welt das soll mich nicht angreifen noch beschädigen,
so wahr als es heute Tag ist. Das sehe wahr beim
Namen Gottes Israels ." Dazu muß nebenstehendes (hebrä¬
isches Zeichen auf Pergament geschrieben und angehangen
werden.

ö. Auch das „Schildlein David  s " svielt dabei
eme Rolle . Man findet es häufig noch in jüdischen Gottes¬
häusern . z. B . auch in der Dierdorfer Synagoge , wo _es
den Thoraschranl ziert . Über seine Anfertigung und Wirk-
sam' eic lesen wir : Gegen alles Gewehr schützet auch ein
Schild lein,  wie es der König David selber getragen
zu'.n Schutze gegen allerlei Unfall und Gefahr .̂ Vorschriften
über die Anfertigung : Nimm dazu zwei Lot Silber , mache
daraus ein schildförmiges Blech, feile davon wiederum ein
Lot und gieb solches armen Leuten . Das Machen des
Schildes und die AuSstechnng der Buchstaben muß geschehen

an einem Tag . Wenn eS fertig ist, soll man -es drucken
ans ungebraucht Wachs und mit kauscher Pergament über¬
ziehen

6. Daß kein Gewehr schadet, nimm das rechte Auge von
«inein Wolf, trockne es in der Sonne und trage es bei dir.
Solches ist auch gut vor Hexerei, und daß man von jeder¬
mann gelrebat wird.

7 Nock ein Mittel vor das Gewehr Sage alle Tage:
Heute beschwöre ich alle Waffen und Schwerter bei Gott,
der Himmel und Erde erschaffen hat , daß sie müssen so
weich sein, als wenn sie zerbrochen wären , und daß sie
leme Gewalt an mir haben . Recht zeitgemäß ist auch die
Belehrung , wie man es anfangen muß , eine Schlacht siegreich
zu Ende zu führen . Daß eine Schlacht glücklich
ans falle,  und sonst vor dem Feinde glücklich zu sein:
Man nimmt ein dünnes Täfclcben von Silber oder Gold
wie auch Pergament von einem Hirschen, welcher als
kauscher geschlachtet worden , oder sonst ein Häutchen von
eurem Tierchen, welches unzeitig ist in der Geburt gewesen,
und schre-bt auf bemaltes Täfelchen die neben geschriebenen
(hebräckchenl Brrchstaben und schlägt selb'ges an eine Fahne,
g hl damit vor dem Vlk her und s pricht dabei den 27. Psalm
vor sich, und die 13 heilige Mitteß (die 13 göttlichen
Eigenschaften), welche hier bezeichnet sind. Welcher aber
d'cse auf besagtes Täfelchen schreibet, muß sein ein frommer
Mann . Die hölzerne Stange , woran die Fahne geschlagen,
muß sein von einem Baum , welcher schon Frucht getragen hat,
z. B Apfelbaum , Birnbaum nsw . Wann nun alles sich
verh - lt wie hier gemeldet, ist man durch Gottes Hilfe ahne
Zweiffel glücklich, und die Feinde die Flucht nehmen , wie
solches zu Zeiten Judä Maccabei geholfen.

8. Nicht minder nützlich ist es, zu wissen, wie man auf
di? emfacbste W'ise die Feinde in ihrem Laglr überwältigen
kann. „Ein Lager der Feinde z u zerstören,
nimm em sehr scharfes Schwert , schreibe darauf die hier
stehend-m 'hebräischen) Buchstaben. Nehme hernach ein Bein
von einem Tier zerbreche solches in der Mitte und begrabe
es 7 Tage in eines Menschen Grab , von dem dn nicht weißt,
wer da begraben liegt . Hernach nimm das Bein heraus
und zermalme solche? zu Asche, werfe selbige in das Lager
der Feinde und svrich aus dem 94. Psalm : O, barmherziger
Herr , tue Rechnung meinen Feinden !"

9 Bei der Unsicherheit, die ehedem allenthalben auf
Wegen und Stegen herrschte, war es gewiß manchem
Reisenden w'llkommen . darüber belehrt zu werden , wie man
sich am beben gegen Mörder - und Räubergesindel sicherte.
G gm Mörder:  1 Welcher die Nieren und Eier von einem
Adler in Pergament gewickelt, bei sich trägt , dem kann
kein Mörder ans der Reise Schaden zufügen . 2. Wenn man
zwe> reckt? A" gen von zwei Wölfen in einem Stück Wolfs¬
haut bei sich trägt , hat man sich nicht vor Mördern zu fürchten.

10 Den P r o z e ß l u st i g e n wird folgendes Mittel
a" gm - tm : Daß man jedermann vor Gericht in Prozeß¬
sachen bezw' ngen kann, sollte er auch ein König sein, nimm
die Zunge vom Auerhahn und binde sie in die rechte Seite.

11. Weiterhm erfahren wir , wie man sich am nnrk-
sainsten gegen die schlimmsten aller Feinde , die bösen
Gerster  uicd all -rhand Teufelssvrrk schützen kann. Gegen
böse Geister ' Daß keine bösen Geister Ins Haus kommen,
nimm ein kauscher Pergament und lasse schreiben diese
heil ' g-m Bnckstaben (hebräisch) und hänge selbige an die
vier Ecken des Hauses . — Wenn Mann und Frau
bezaubert sind,  nimm Beine (Knochen) vom toten
Mann und räuchere damit . — Probe , daß man sehen kann,
ob man behert  ist : Gehe aufs Feld , setze dich aus
einen Ameisenhaufen . Kriechen selbige nicht an dich, so
bist du bezaubert.

12. Gegen Gift:  Wenn jemand Gift in den Leib
bekommen bat . N'mm Hanfsamen und Geisenmilch, laß zwei
Teile davon eiusicden und gibs dem Patienten drei Tage
hintereinander zu trinken.

13. Ern recht unappetitliches Mittel empfiehlt er gegen
die fallende Krankheit oder die fallende Sucht:  Nimm
eure Maus , ein Männchen : lege zwei Schüsselchen auf¬
einander und die Maus darein , daß sie stirbt . Die Schüs¬
selchen wohl mit Leim bekleben, daß keine Luft darein
kommt. Wenn die Maus nun tot ist, tue selbige aus den
Schüsseln, gib alsdann dem Kranken aus der untersten
Schüssel zu esün , und , so er Durst hat , aus der obersten
zir trinken Davon aber muß der Kranke gar nichts wessen.
Auch darf in der Stube keine andere Schüssel sein Dann
wird die Krankheit durch Gottes Hilfe gewiß vergehen.

üb -r tz-u weiteren Inhalt des Aktenstücke? ein andermal.

BeraniwarNich für die Schristteiwng : H. Diefenbach in Wiesbaden. — Druck und Beriaq der L. Schettenbergichen Hof' Buchdruckerei in Wiesbaden.


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

